
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 115 
"Gewerbegebiet südlich des Gewerbeparks", Ortschaft Schiffdorf (Planentwurf) 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schiffdorf hat am 16.06.2025 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 115 "Gewerbegebiet südlich des Gewerbeparks", 
Ortschaft Schiffdorf, beschlossen.  
In der nachfolgenden Karte ist der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 115 "Gewerbegebiet 
südlich des Gewerbeparks", Ortschaft Schiffdorf, kenntlich gemacht.  

 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 115 

Gegenstand der Planung ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 115 "Gewerbegebiet südlich des Gewerbeparks" 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen können vom 30.06.2025 bis zum 31.07.2025 unter 
https://www.schiffdorf.de/wirtschaft-bauen/planung/aktuelle-bauleitplanungen/ eingesehen 
werden und sich hierzu in elektronischer Form äußern. Zusätzlich wird die Planung im Rathaus 
der Gemeinde Schiffdorf, Brameler Straße 13, 27619 Schiffdorf, EG des Rathauses 
(Ratstrakt), in der Zeit von Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und zusätzlich 
Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
Folgende Arten umweltbezogener Informationen und wesentlichsten Auswirkungen sind 
verfügbar:  
Umweltbezogene Informationen: 

• Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 115 (ted GmbH, Bremerhaven 
21.05.2025) 

• Geotechnischer Bericht zum B-Plan Nr. 115 (HPC AG, Bremen 04.02.2025) 

• Entwässerungskonzept zur Erschließungsplanung B-Plan Nr. 115 (JL Ingenieure, 
Großenwörden 10.04.2025) 

• Stellungnahme des Landkreises Cuxhaven vom 30.04.2025 
Wesentliche Auswirkungen: 

• Schutzgut Mensch: mögliche Beeinträchtigung angrenzender Wohnnutzungen durch 
Lärm => Festsetzung von Lärmpegelbereichen 

• Schutzgut Tiere und Pflanzen / Artenschutz: größtenteils Inanspruchnahme von 
strukturarmen Ackerflächen; keine besondere Bedeutung für Brut- und Gastvögel sowie 
Fledermäuse => keine Beeinträchtigung von geschützten Pflanzen und Tieren zu 
erwarten 

• Schutzgut Boden: großflächige Versiegelung / Überbauung von Flächen möglich => 
Anlage eines Regenrückhaltebeckens sowie Bepflanzung im Westen des Plangebietes; 
Widerherstellung von Bodenfunktionen außerhalb des Plangebietes 

• Schutzgut Wasser: Beeinträchtigung durch Versiegelung / Überbauung => 
Regenwasserbewirtschaftungskonzept für Plangebiet 

• Schutzgut Fläche: Überbauung von Ackerflächen und Paddocks => Ausweisung 
Gewerbegebiet im Anschluss an bestehendes Gebiet im Allgemeininteresse 

https://www.schiffdorf.de/wirtschaft-bauen/planung/aktuelle-bauleitplanungen/


• Schutzgut Orts- und Landschaftsbild: Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes => 
Begrünung des Plangebietes Richtung Westen 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter: archäologische Bodendenkmale => 
Sicherung vor Umsetzung der Planung 

• Schutzgut Klima: kleinräumige Veränderung durch Bebauung => aufgrund der Bebauung 
und Nutzungsstruktur keine negativen Auswirkungen zu erwarten; PV-Anlage auf dem 
Dach 

• Wechselwirkungen: Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich 
negativ verstärkende Wechselwirkungen ist nicht zu erwarten. 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf 
vornehmlich elektronisch z.B. per E-Mail (auslegung@schiffdorf.de), auf dem Postweg oder 
bei der Gemeinde Schiffdorf abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 115 
"Gewerbegebiet südlich des Gewerbeparks" unberücksichtigt bleiben. 

Gemeinde Schiffdorf, Der Bürgermeister, Wärner 
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